
 
 
 
 
 
 

 

Schwimmbadreglement – Anhang B – Qualifikationen 
 
1. Grundlagen: 

Der vorliegende Anhang legt fest, welche Qualifikationen für die jeweilige Funktion 
oder Tätigkeit im Schwimmbad Rupperswil Auenstein vorzuweisen sind. Die 
Anforderungen stützen sich auf die Normen über die Aufsicht in öffentlichen Bädern 
(www.vhf.ch). 

 
2. Qualifikation Wasseraufsichtspersonal: 

Wasseraufsicht (Badmeisterin) Pro Pool SLRG oder Brevet igba PRO 
  (inkl. BLS AED nach SRC). 
 
 Wasseraufsicht-Assistenz Brevet Brevet Plus Pool SLRG 
  (inkl. BLS-AED nach SRC) oder höher. 
 Während der gesamten Öffnungszeiten muss mind. eine Person (Badmeisterin) mit 

einem gültigen Brevet Pro Pool SLRG oder igba PRO zur Wasseraufsicht eingesetzt 
sein. Jede weitere zur Wasseraufsicht eingeteilte Person muss mind. über die 
Kompetenzen eines gültigen Brevet Plus Pool SLRG verfügen. 

 
3. Qualifikation Kassenpersonal: 

Das Kassenpersonal muss ein gültiges Brevet Basis Pool (oder höher) sowie eine 
aktuelle BLS/AED-Zertifizierung nach SRC besitzen. 

 
4. Qualifikation Schwimmteam: 

Die minimale Qualifikation für eine Schwimmlehrperson im Team ist eine gültige 
Wassersicherheitsausbildung Brevet Plus Pool sowie eine aktuelle BLS-AED-
Zertifizierung nach SRC. Bei Stellenantritt ist ein Sonderprivatauszug vorzulegen. Bei 
der Fachausbildung für den Unterricht wird minimal der J+S-Schwimmleiter und der 
J+S-Schulschwimmen-Kurs gefordert. Die vergleichbaren Ausbildungen aqua-basic, 
aqua-kids und aqua-technic von swimsports.ch werden ebenfalls akzeptiert. 

 
5. Qualifikation Lehrpersonen: 

Lehrpersonen, welche Klassen unterrichten, unterstehen dem Regulativ ihrer Schule. 
Das Schwimmbad Rupperswil-Auenstein empfiehlt das Abschliessen des Brevet Plus 
Pool sowie die BLS-AED Zertifizierung nach SRC (siehe auch Richtlinien des BKS). 

 
6. Qualifikation Kursleitende Personen: 

Personen, welche im Bad einen Kurs durchführen (z.B. Aqua fit), müssen ein gültiges 
Brevet Plus Pool (oder höher) besitzen sowie eine aktuelle BLS-AED-Zertifizierung 
nach SRC vorweisen können. Personen, welche ausserhalb der offiziellen 
Öffnungszeiten das Schwimmbad benützen, benötigen ein gültiges Brevet Pro Pool 
(inkl. einer aktuellen BLS-AED Zertifizierung nach SRC). 

 
7. Refresher: 

Die Kurskosten sowie die Ausbildungszeit für vorgeschriebene Refresher werden 
seitens des Arbeitgebers übernommen. Kurse, welche intern angeboten werden, sind 
externen Kursen gegenüber zu bevorzugen. Die Badmeisterin organisiert vor 
Saisonbeginn einen Refresher für alle Angestellten. 
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